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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Im Gewerbegebiet Süd von Eschborn (Main-Taunus-Kreis) soll auf dem Gelände des TZE Eschborn (Technisches
Zentrum Eschborn) im Zuge einer Neuordnung eine Bebauung mit gewerblicher Nutzung geschaffen werden. Der
Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren ist bereits erfolgt. Die Offenlage des Bebauungsplans ist
bis Mitte 2023 vorgesehen. Zur Umsetzung des genannten B-Planverfahrens sind umfangreiche Bauarbeiten
notwendig, bei denen auch der Abbruch des bestehenden Bürohochhauses notwendig werden kann.

Durch das Vorhaben wird in Lebensräume eingegriffen, in denen geschützte Vogelarten des Art. 1 der
Vogelschutzrichtlinie (VSch-RL) sowie Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) zu vermuten sind. Um
eine Aussage treffen zu können, ob durch das Vorhaben gegen die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1-3
BNatSchG verstoßen werden kann, ist eine vorhergehende Begutachtung des Grundstücks erforderlich.

Vor diesem Hintergrund wurde die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH (PGNU) am 06.09.2022 durch die
OFB Sechste PE GmbH & Co. KG mit einer natur- und artenschutzfachlichen Potenzialanalyse beauftragt. Auf
Basis einer Begehung des Untersuchungsgebiets wurde das Artenpotenzial analysiert und eine
vorhabenbedingte Auswirkungsprognose erstellt. Auf Grundlage dieser Potenzialanalyse erfolgt nun die
Erstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (Beauftragung 28.04.2023).

Am 25.01.2023 fand dazu ein gemeinsamer Besprechungstermin mit dem AG, Vertretern der Unteren
Naturschutzbehörde Main-Taunus-Kreis (UNB MTK) sowie der Stadt Eschborn und Mitarbeitern der PGNU statt.
Im Rahmen dieses Termins wurden alle relevanten Fragestellungen bzgl. der notwendigen
Artenschutzmaßnahmen abgestimmt. Diese finden sich im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag wieder. Im
Anschluss wurde seitens des Auftraggebers der Wanderfalken-Brutplatzbetreuer der Staatlichen
Vogelschutzwarte Hessen Herr Grabow beratend hinzugezogen.

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

In § 44 BNatSchG sind besondere artenschutzrechtliche Verbote geregelt. Für ein Baugenehmigungsverfahren
sind die gesetzlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zum Schutz bestimmter besonders und streng
geschützter Tier- und Pflanzenarten relevant.

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert. Bei den
besonders geschützten Arten handelt es sich gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG um Tier- und Pflanzenarten, die in
Anhang A oder B der EG-Artenschutzverordnung aufgeführt sind. Besonders geschützt sind darüber hinaus die
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL), alle europäischen Vogelarten i. S. des Art. 1 der
Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) sowie Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 Spalte 2 und 3 zu § 1
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV).

Die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. Streng geschützt sind die
Arten des Anhangs A der EG-Artenschutzverordnung, des Anhangs IV der FFH-RL sowie der Anlage 1 Spalte 3 zu
§ 1 BArtSchV.

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert,
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten und ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Gem. aktuellem BAUVORLAGENERLASS vom 20. Januar 2022 gelten artenschutzrechtliche Regelungen im Gegensatz
zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für alle Vorhaben, unabhängig davon, ob sie im Innen- oder
Außenbereich durchgeführt werden sollen oder ob für sie überhaupt eine Baugenehmigung erforderlich ist, denn
die geschützten Arten kommen nicht nur in der freien Natur im Außenbereich, sondern auch im Innenbereich
vor. Beispielsweise können sich Nester von Vögeln in Dachstühlen oder an Hauswänden befinden, Fledermäuse
können in Baumhöhlen oder an Gebäuden vorkommen, offene, besonnte Schotterflächen können von Eidechsen
besiedelt sein. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote sind in vielen Fällen naturschutzfachliche
Maßnahmen möglich. Sind derartige Maßnahmen nicht möglich, sieht § 45 Abs. 7 BNatSchG Ausnahmen von den
Verboten nach § 44 BNatSchG vor. Gegen die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG darf bei der
Realisierung von Vorhaben nicht verstoßen werden (BAUVORLAGENERLASS 2022).

Abbildung 1: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie
(Gruppen 3 & 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den übrigen nach § 7 BNatSchG „besonders“ und „streng“
geschützten Arten (Gruppen 1, 2, 5 und 6) nach HMUKLV (2015).
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3 METHODIK DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“
(HMUKLV 2015), wonach sich die folgenden vier Arbeitsschritte ergeben:

 Potenzialeinschätzung und Relevanzprüfung,
 Konfliktanalyse,
 Maßnahmenplanung und ggf.
 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen.

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner Wirkfaktoren ergänzt.

3.1 BESTANDSERFASSUNG UND RELEVANZPRÜFUNG

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im Planungsraum werden alle zur
Verfügung stehenden Datengrundlagen im Bereich des Bebauungsplans „TZE Eschborn“ ausgewertet, die
Rückschlüsse auf aktuelle Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum der artenschutzrechtlichen
Potenzialeinschätzung ist dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen.

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungsarten erlassen wurde,
sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-
RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgenden
Artengruppen vor: Farn- und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen,
Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende Artenspektrum der in Hessen
wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell von der Vogelschutzwarte zusammengestellt (STAATLICHE

VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN RHEINLAND PFALZ UND DAS SAARLAND 2014).

Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit nachgewiesenen
oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien
unterschieden:

 Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens und seiner
Umgebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),

 Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im artspezifischen
Wirkraum vorkommen und

 Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch gegenüber den
Wirkungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind.

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen.

In Abbildung 2 wird dargestellt, wie die artenschutzrechtlich zu behandelnden Arten bei einem Projekt in einem
Planungsraum herausgefiltert bzw. abgeschichtet werden (vgl. ALBRECHT et al. 2014).
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Abbildung 2: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutzfachbeitrag nach HMUKLV 2015.
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3.2 KONFLIKTANALYSE

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten Arten die
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 2) eintreten. Grundlage hierfür ist die Überlagerung der
anlage- , bau- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit den Vorkommen der hinsichtlich ihrer
Empfindlichkeit beurteilten Art sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgt für alle FFH-Anhang IV-Arten
sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichendem oder ungünstig-schlechtem
Erhaltungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den
Vorgaben im Anhang 1 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM

FÜR UMWELT 2015, jeweils aktualisierte Fassung).

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen wird
die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird die im Anhang 2 des „Leitfadens für die
artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUKLV 2015) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der
Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem günstigen
Erhaltungszustand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den Wirkungen des
Vorhabens betroffen werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des Musterbogens für
die artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt.

3.3 MAßNAHMENPLANUNG

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und erforderlich sind,
werden artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauer sowie der Anforderungen an
Lage und Standort beschrieben. Hierbei wird berücksichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren
Arten zugutekommen können. Dies gilt sowohl für

 projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für
 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs-

oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-Maßnahmen), sowie für
 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand der lokalen

Population abzielen.

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für

 Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen (FCS-
Maßnahmen).

3.4 KLÄRUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Falls Verbotstatbestände für eine oder mehrere Arten eintreten, kann nach § 45 Abs. 7 BNatSchG die nach
Landesrecht zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (in Hessen die Obere Naturschutz-
behörde beim jeweiligen Regierungspräsidium) von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen
zulassen. Dies ist bei dem hier geschilderten Bauvorhaben jedoch nicht erforderlich.
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4 BESCHREIBUNG VON PROJEKT, UNTERSUCHUNGSGEBIET UND
PROJEKTBEDINGTEN WIRKUNGEN

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Rand des Gewerbegebiets Süd von Eschborn (Abbildung 3). Nach Osten
hin wird es von der Alfred-Herrhausen-Allee begrenzt und nach Süden von der Elisabethenstraße. Weiter südlich
in einer Distanz von etwa 200 m verläuft die Bundesautobahn A66. Das Plangebiet selbst weist eine Fläche von
rund 30.140 m² auf und ist überwiegend versiegelt. Das zentral gelegene Hochhaus TZE ist mit rund 89 Metern
Höhe das höchste Bürogebäude im Gewerbegebiet Süd. Nach Norden und Süden wird dieses von angebauten
flacheren Flügelgebäuden flankiert. Weiter finden sich im westlichen Bereich zwei größere mehrstöckige
Flachdachgebäude. Sechs weitere kleine Flachdachgebäude, darunter Pförtnergebäude, verteilen sich am
nordöstlichen sowie südöstlichen Rand sowie auf der Freifläche zwischen TZE und den beiden westlichen
größeren Bestandsgebäuden. Neben Bestandsgebäuden, größeren Parkplatzflächen und Zuwegungen finden
sich nur wenige Vegetationsstrukturen in Form von Einzelbäumen und Baumreihen (v.a. Robinie, Bergahorn)
sowie angelegten, gepflegten Hecken (v.a. gebietsfremde Arten). Auch das umgebende Gewerbegebiet weist
hohe Bestandsgebäude auf und ist durch ein hohes Maß an Versiegelung geprägt. Im nahen Umfeld findet sich
lediglich im Süden zwischen Elisabethenstraße und der A66 Grünland mit teils eingestreuten breiten
Gehölzzügen.

Bei der weiteren artenschutzrechtlichen Betrachtung wird vorausgesetzt, dass Baustelleneinrichtungsflächen
innerhalb des Geltungsbereiches liegen.

Abbildung 3: Geltungsbereich und Untersuchungsgebiet für das B-Planverfahren TZE Eschborn (rot umrandet).
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Tabelle 1: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens.

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität

Anlagebedingt

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper der geplanten Bebauung
und alle damit verbundenen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und
nachhaltig einzustufen sind:
Flächenverluste durch die
Versieglung der bisherigen
Freiflächen

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter Pflanzenarten,
vollständiger und dauerhafter Verlust von Habitaten geschützter Tierarten
mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Zum aktuellen Zeitpunkt ist das
Gelände bereits nahezu vollständig versiegelt, sodass nicht mit einem
erhöhten Grad an Flächenversiegelung zu rechnen ist.

Verlust von Lebensstätten
gebäudebewohnender Tierarten

Am Bestandsgebäude wurde eine Brutstätte des europarechtlich sowie
national streng geschützten Wanderfalken nachgewiesen, welche durch
einen Neubau verloren geht. Ebenso ist mit dem potenziellen Verlust von
Lebensräumen sowie Brut- und Quartiersmöglichkeiten anderer Vogelarten
sowie Fledermäuse zu rechnen.

Baubedingt

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten
und in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind:
Flächeninanspruchnahme durch
Baustelleneinrichtungen und
Lagerplätze

Temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter
Pflanzenarten, temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Habitaten
geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG).

Baufeldvorbereitung Risiko der Verletzung und Tötung einzelner Individuen im Zuge der
Baufeldfreimachung der anlage- und baubedingt in Anspruch genommenen
Flächen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Baubetrieb Temporär ist mit dem Auftreten von Lärm und Erschütterungen sowie
zusätzlicher Silhouettenwirkung durch die Bauarbeiten zu rechnen. Es
werden sich zudem regelmäßig Personen im Bereich der Baustelle aufhalten,
von denen Störungen ausgehen können. Somit können ggf. vorübergehende
Störungen der im Umfeld Fortpflanzungs- und Ruhestätten besetzenden,
geschützten Tierarten auftreten.
Innerhalb der Brutzeit kann es während des Baubetriebs zur
unbeabsichtigten Tötung oder Verletzung von Nestlingen kommen (§ 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).
Erhebliche Störungen nachtaktiver Arten, die gegen Licht und
Silhouettenwirkungen empfindlich sind, werden durch Einschränkungen der
Bautätigkeit in der Dämmerung und Nacht ausgeschlossen.

Betriebsbedingt

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Betrieb im Bereich der Bebauung
hervorgerufen werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind:
Licht- und Lärmemissionen durch
Verkehr und Beleuchtung des
Bürogebäudes

Derzeit wird das Gelände als Bürogebäude genutzt und befindet sich in
einem industriell geprägten Umfeld. Durch den geplanten Neubau wird das
Gelände wieder einer gewerblichen Nutzung zugeführt. Dennoch ist es
möglich, dass sich im Plangebiet besonders geschützte Arten ansiedeln,
deren Störung, gerade während den Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten,
nicht ausgeschlossen werden kann (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).
Transferstrecken und Jagdgebiete lichtempfindlicher Fledermäuse (z.B.
Myotis-Arten) können durch die Neuinstallation von
Beleuchtungseinrichtungen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
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5 ERFASSUNGSMETHODIK

Am 19.10.2022 erfolgte eine einmalige Begehung des Untersuchungsgebiets. Die Bestandsbebauung sowie die
vorhandenen Vegetationsstrukturen wurden dabei auf das Vorkommen (potenzieller) Fortpflanzungs- und
Ruhestätten geschützter Tierarten, insbesondere auf das Vorhandensein von Vogelnistplätzen und
Fledermausquartieren, untersucht.

Aufgrund der Größe des Plangebiets und insbesondere des zentralen Hochhauses TZE erfolgte die Begehung
durch zwei Gutachterinnen. Die Fassade des TZE Gebäudes wurde soweit möglich aus der Nähe betrachtet
(Begehung des Außenbereichs in der 19. Techniketage, der Dachterrasse sowie der Flachdächer der
flankierenden flacheren Nebengebäude). Die weiteren Bereiche wurden mittels Fernglases untersucht. Die
Begutachtung der anderen, deutlich kleineren Bestandsgebäude erfolgte vom Boden aus ebenfalls mittels
Fernglases. Begehbare Keller wurden ebenfalls untersucht. Im Plangebiet ist mit dem Vorkommen der
Artengruppe Fledermäuse sowie mit Vögeln zu rechnen. Weitere geschützte Tiergruppen sind aufgrund
fehlender artspezifischer Habitatstrukturen nicht zu erwarten.

Bei der faunistischen Erfassung sowie der Habitatstrukturen wurde folgendermaßen vorgegangen:

5.1 FLEDERMÄUSE

Einige gebäudebewohnende Fledermausarten nutzen bereits kleinste Nischen an Außenfassaden als Quartiere.
Zur Erfassung aller Quartiersmöglichkeiten wurde im gesamten Plangebiet in den Bereichen der Außenfassade
aller Bestandsgebäude nach geeigneten Strukturen in Form von Spalten, Nischen und Einschlupföffnungen
gesucht. Zudem wurden die Bestandsgebäude auf Hinweise auf aktuelle bzw. ehemalige Quartiernutzung durch
Fledermäuse (z.B. Kotanhäufungen, Fett- oder Urinspuren, Fraßreste) untersucht. Darüber hinaus wurde im Zuge
einer Begehung der Keller unterhalb des südöstlichen Pförtnergebäudes auf Eignung als potenzielles
Winterquartier geprüft.

Ebenso wurden alle Bäume innerhalb des Plangebiets hinsichtlich Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf
artenschutzrechtlich relevante Strukturen in Form von Baumhöhlen und- spalten untersucht.

In Abstimmung mit der UNB MTK wurde auf weitere aufwändige Erhebungen verzichtet, da die Ergebnisse mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn im Vergleich zur Potentialanalyse bringen.

5.2 VÖGEL

Die Bestandsgebäude sowie die gesamte auf dem Grundstück befindliche Vegetation wurden auf das
Vorhandensein von Nestern untersucht. Ebenso wurde gezielt nach Brutplatzrückständen gesucht. Bei allen
Begehungen wurden Sichtbeobachtungen sowie singende bzw. rufende Individuen notiert.

Darüber hinaus wurden aktuelle Daten der Unteren Naturschutzbehörde MTK zum Vorkommen der Saatkrähe
im Umfeld des Vorhabens aus dem Jahr 2022 ausgewertet und berücksichtigt.
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6 ERGEBNISSE

6.1 BESTANDSERFASSUNG

6.1.1 FLEDERMÄUSE

Hinsichtlich der Gruppe der Fledermäuse ergaben sich im Zuge der einmaligen Begehung zunächst keine
Hinweise in Form von Kotanhäufungen, Fett- oder Urinspuren, Fraßresten oder anwesenden Tieren, die auf einen
aktuellen oder auch vergangenen Besatz hindeuten würden. Jedoch befinden sich an den Bestandsgebäuden
zahlreiche Spaltöffnungen, welche als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten gebäudebewohnender
Fledermausarten dienen können. Hier ist insbesondere mit einem Vorkommen der Zwergfledermaus (Pipistrellus
pipistrellus; RL HE 3, günstiger EHZ) zu rechnen, welche ubiquitär verbreitet ist und auch im angrenzenden
Stadtgebiet von Frankfurt großflächig vorkommt. Aber auch weitere gebäudebewohnende Fledermausarten wie
die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus; RL D 3, RL HE 3, günstiger EHZ) oder Zweifarbfledermaus
(Vespertilio murinus; RL D D, RL HE 2, EHZ nicht bewertet) können nicht ausgeschlossen werden.

Das Hochhausgebäude TZE weist sowohl an den mittleren Bereichen der nach Nordosten und Südwesten
gerichteten Stirnseiten sowie im gesamten Bereich des Flachdachaufsatzes eine Vertäfelung mit Steinplatten auf.
Aufgrund ihrer kleinen Abstände zueinander von meist etwa 1 cm, und dem dahinter liegenden Hohlraum weisen
sie eine ausgesprochen hohe Eignung als Spaltenquartier auf. Sie sind mindestens für kleine
gebäudebewohnende Fledermausarten, wie die Zwergfledermaus nutzbar.

Auch Bereiche unterhalb der Attika stellen potenziell nutzbare Quartiere für Fledermäuse dar. So finden sich
relevante Attikastrukturen entlang des Dachaufsatzes des TZE-Hochhauses, am nordwestlich gelegenen
größeren Bestandgebäude entlang des Flachdachs sowie der Überdachung des Eingangsbereichs, am weiter
westlich gelegenen großen Bestandsgebäude ebenfalls am Eingangsbereich, sowie an den weiteren
Bestandsgebäuden insbesondere auch an der Pforte im südöstlichen Bereich in den Dachbereichen um die
gesamten Gebäude herum. Inwieweit die Hohlräume unterhalb der Attika ausgeprägt sind, ist vom Boden aus
nicht ausreichend ersichtlich und einschätzbar, es ist jedoch damit zu rechnen, dass dem Großteil der Attika
Potenzial als Quartierstruktur für Fledermäuse zugesprochen werden kann.

Das Loch in der Holzverkleidung des überdachten Eingangsbereichs des nordwestlichen Gebäudes ist ebenfalls
für Fledermäuse einfliegbar.

Allein aufgrund der Größe des zentralen Hochhauses und der flächigen Eignung der mit Steinplatten vertäfelten
Bereiche an eben diesem sowie der ebenfalls zahlreich vorhandenen Attikastrukturen ist mit dem Vorhandensein
tatsächlich genutzter Fledermausquartiere zu rechnen. Ob es sich dabei um Einzel-, Wochenstuben- oder
Paarungsquartiere handelt, lässt sich ohne gezielte Erfassungen zur Fledermausfauna nicht weiter beurteilen.

Dem ebenfalls untersuchten Keller unterhalb des südöstlichen Pförtnergebäudes kommt hingegen keine Eignung
als potenzielles Winterquartier für Fledermäuse zu. Dieser ist gänzlich verschlossen, so dass keine
Einflugmöglichkeiten von außen bestehen.

Auch den Bestandsbäumen kommt aufgrund nicht vorhandener Höhlenstrukturen keine Bedeutung als
mögliches Baumquartier für Fledermäuse zu.
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6.1.2 VÖGEL

Im Zuge der einmaligen Begehung am 19.10.2022 wurde ein Brutplatz des europarechtlich sowie national streng
geschützten Wanderfalken (Falco peregrinus; Anhang I Vogelschutzrichtlinie) an der nach Nordosten exponierten
Stirnseite des TZE-Gebäudes am Außenbereich der 19. Techniketage festgestellt (Abbildung 4). Die Art weist in
Hessen einen ungünstig-unzureichend Erhaltungszustand (EHZ) auf. Der Brutplatz findet sich an einer frei
einfliegbaren, balkonartigen Nische, welche für das anwesende Brutpaar speziell optimiert wurde. Der
Wanderfalkenbrutplatz ist laut GRABOW (2017) seit 2005 besetzt. Zuletzt wurde für 2020 ein erfolgreiches
Brutgeschehen mit 2 Jungfalken, sowie für 2021 mit 3 Jungfalken dokumentiert (GRABOW 2021). Für 2022 liegt
noch keine Veröffentlichung vor. Bei der durchgeführten Begehung konnte das Revierpaar jedoch unmittelbar
am Brutplatz sowie im Umfeld des Hochhauses beobachtet werden, sodass der Besatz weiterhin besteht. Das
Paar nutzt regelmäßig den Schriftzug des gegenüberliegenden LG-Gebäudes als Ansitzwarte (eigene
Beobachtung sowie mündl. Bestätigung durch die Begleitpersonen).

Die in der 19. Etage rund um das Gebäude verlaufende Brüstung wird von dem Paar intensiv als Fraßplatz genutzt.
Der balkonartige Bereich dahinter ist durch ein angebrachtes Netz für den Einflug abgesperrt. Hier wurden
zahlreiche Überreste geschlagener Beutetiere, v.a. Straßentauben aber auch weitere Kleinvögel, vorgefunden
sowie Gewölle und etliche Kotspuren.

 Abbildung 4: Lage des Wanderfalkenbrutplatzes am TZE (gelbes Symbol).

Neben den Wanderfalken konnten bis auf die zahlreich anwesenden Straßentauben (unterliegen nicht den
Schutzbestimmungen nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG), welche an jeglichen Formen von Einbuchtungen und
Auflageflächen der Bestandsgebäude brüten, nur wenige weitere Vogelarten gesichtet werden. So wurden zwei
Paare des Hausrotschwanzes (günstiger EHZ) als typische gebäudebrütende Art im Umfeld des TZE-Gebäudes
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festgestellt. Potenzielle Brutplätze an dem Hochhausgebäude selbst konnten nicht direkt ausgemacht werden,
jedoch zeigte ein Paar hier trotz der späten Jahreszeit revieranzeigendes Verhalten. Weiter nutze auch vereinzelt
Rabenkrähen (Corvus corone, günstiger EHZ) das UG zur Nahrungssuche. Im direkten Umfeld des Plangebietes
wurde im April 2022 von einem Vertreter der UNB MTK eine große Saatkrähenkolonie (Corvus frugilegus) mit
etwa 80 Brutpaaren kartiert, welche die im Umfeld des Eingriffsbereichs befindlichen Platanen als
Nistmöglichkeit nutzt (Herr Foltas, UNB MTK, mdl. Mittlg. am 25.01.2023). Eine Planskizze mit den vorhandenen
Brutpaaren wurde der PGNU zur Berücksichtigung übergeben. Bei der Begehung des Eingriffsbereiches wurden
auf den dort befindlichen Bäumen jedoch keine Saatkrähennester festgestellt, sodass eine Besiedelung dort
auszuschließen ist.

Die geringe Zahl erfasster Vogelarten ist zum einen jahreszeitlich beeinflusst, jedoch bietet das Plangebiet wie
auch dessen Umfeld für Gehölz brütende Arten mit Ausnahme der Platanen kaum Vegetationsstrukturen. An den
Bestandsbäumen wurden keinerlei Höhlenstrukturen erfasst, sodass als weitere potenziell auftretende Arten
ubiquitär verbreitete Freibrüter zu erwarten sind, wie beispielsweise Amsel, Ringeltaube, Elster oder
Rabenkrähen, die häufig im Siedlungsraum auftreten und denen ein günstiger EHZ zugewiesen ist. Im Zuge der
Baumkontrollen wurden jedoch ausschließlich Nester der Ringeltaube in den Bäumen innerhalb des UG
festgestellt.

Als relevante Struktur wurde an dem im Nordwesten gelegenen Bestandsgebäude ein Loch in der
Holzverkleidung des überdachten Eingangsbereichs dokumentiert, welches typischen gebäudebrütenden Arten
wie dem Hausrotschwanz oder auch dem Haussperling (RL HE V, RL D V, ungünstig- unzureichender EHZ) als
Brutplatz dienen kann. Die letztgenannte Art konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Als Standvogel sind
Haussperlinge zumeist auch außerhalb der Brutzeit regelmäßig in ihrem Brutrevier zugegen. Da auch keinerlei
Hinweise auf kolonieartige Brutplatzstrukturen vorliegen, ist nicht von einem Vorkommen auszugehen.

Der abrissbedingte Verlust des traditionell genutzten Wanderfalkenbrutplatz stellt hinsichtlich der Gruppe der
Vögel den bedeutendsten artenschutzrechtlichen Konflikt dar. Da die Fassaden der Gebäude - soweit ersichtlich -
in einem intakten Zustand sind, konnten bis auf das genannte Loch in der Holzverkleidung des überdachten
Eingangsbereichs eines der Nebengebäude keine weiteren Nischen oder Höhlungen vorgefunden werden,
welche als typische Nistplätze gebäudebrütender Arten anzusprechen wären. Aufgrund der Größe der
Bestandsgebäude muss jedoch bedacht werden, dass vereinzelte relevante Strukturen möglicherweise nicht
erkannt werden konnten. Insgesamt wird das Konfliktpotenzial für weitere Gebäudebrüter jedoch als sehr gering
angesehen, ebenso für die freibrütenden Vogelarten der Gehölze, da sich auf dem Gelände nur wenige geeignete
Vegetationsstrukturen befinden.

6.2 ÜBERSICHT DER PRÜFUNGSRELEVANTEN ARTEN UND RELEVANZPRÜFUNG

Als Ergebnis der Auswertung der vorstehend genannten Potenzialabschätzung, Kartierungen und Datenquellen
gibt die folgende Tabelle 2 einen vollständigen Überblick über alle potenziell im Untersuchungsgebiet
vorkommenden geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der wildlebenden europäischen
Vogelarten.

An das in den folgenden Tabellen aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien
angelegt:

 kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben,

 kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und

 keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabenspezifischen Wirkfaktoren.

Bei der einmaligen Begehung wurden keine Hinweise auf aktuellen oder vergangenen Besatz mit Fledermäusen
gefunden, aufgrund der in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Quartiersmöglichkeiten ist jedoch mit dem Vorkommen
dreier gebäudebewohnender Arten zu rechnen. Von diesen sind in Hessen zwei Arten (Zwergfledermaus und
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Breitflügelfledermaus) als „gefährdet“ und die Zweifarbfledermaus als „stark gefährdet“ eingestuft (Kock &
KUGELSCHAFTER 1996). Potenzielle Quartiere finden sich entlang der Fassade unterhalb der Attika sowie unterhalb
des Flachdaches des Eingangsbereichs (siehe Kap. 6.1.1). Aufgrund ihrer Betroffenheit durch den Verlust
potenzieller Lebensstätten werden sämtliche im Gebiet potenziell vorkommenden gebäudebewohnenden
Fledermausarten in der Art-für-Art-Prüfung abgehandelt.

Innerhalb gibt es keine für Reptilien des Anhangs IV der FFH-RL (z.B. Zaun-, und Mauereidechse oder
Schlingnatter) geeigneten Habitatstrukturen. Insofern kann eine Betroffenheit innerhalb der Eingriffsflächen
ausgeschlossen werden und sie werden im weiteren Prüfverfahren nicht weiter betrachtet.

Im Gebäude wurde ein Wanderfalken-Pärchen mit einem regelmäßig genutzten Fraßplatz im 19. Stockwerk
nachgewiesen. Aufgrund des besonderen Schutzstatus sowie des in Hessen als ungünstig-unzureichend
geltenden Erhaltungszustandes der Art wird diese in der Art-für-Art-Prüfung abgehandelt. Im direkten Umfeld
sowie innerhalb des Plangebietes wurde eine Saatkrähenkolonie mit etwa 80 Brutpaaren dokumentiert. Eine
Beeinträchtigung der lokalen Population durch den Eingriff im direkten Umfeld der Kolonie ist möglich.

Weitere Vogelarten mit potenziellen Brutvorkommen im unmittelbaren Umfeld des Eingriffsbereichs gelten als
relativ unempfindliche gegenüber projektspezifischen Wirkungen, wie temporäre Störungen durch die
Bauarbeiten oder dauerhafte betriebsbedingte Störungen durch Verkehr, etc.

Für die übrigen, potenziell als Brutvögel im Geltungsbereich vorkommenden Vogelarten im landesweit günstigen
Erhaltungszustand wird davon ausgegangen, dass

 es sich hierbei um in der Regel euryöke/ubiquitäre Arten handelt, die jeweils landesweit (durch ihre Nicht-
Aufführung in der Roten Liste fachlich untermauert) mehr oder weniger häufig und verbreitet sind bzw.
aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach anderer Standorte zu
besiedeln oder auf diese auszuweichen,

 und damit, wenn ein Eingriff gem. § 15 BNatSchG zulässig ist, im Regelfall die ökologische Funktion im
räumlichen Zusammenhang (betreffend des Lebensraum-Schädigungsverbotes nach Nr. 3 und des
Tötungsverbotes nach Nr. 1 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin erfüllt wird bzw. der Erhaltungszustand der
lokalen Population (betreffend des Störungsverbotes unter Nr. 2 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin
gewahrt bleibt und insofern die Schädigungs-/Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen.

Eine – wenn auch vereinfachte – Prüfung dieser allgemein häufigen Arten wird insofern erforderlich, als nach der
Rechtsprechung bei der gebotenen individuenbezogenen Betrachtung auch diese nicht ungeprüft gelassen
werden dürfen. Die meisten Arten durchstreifen das UG und insbesondere den möglichen Eingriffsbereich
lediglich zur Nahrungssuche und finden dort keine überlebensrelevanten, räumlich begrenzten Nahrungs-
habitate.

Bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung wird vorausgesetzt, dass Baustelleneinrichtungsflächen innerhalb
des Geltungsbereiches liegen und nicht angrenzend in sensibleren und von Vögeln oder anderen Arten
bewohnten Bereichen.
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Tabelle 2: Übersicht der potenziell im Gebiet vorkommenden FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten und Relevanzprüfung im
Untersuchungsraum.

Deutscher Artname Wissenschaftlicher
Artname

Erhaltungszustand
Hessen

Status Kriterium Relevanz Prüfung Quelle

Säugetiere

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus günstig AV - ja PB e. Erf.

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus unbekannt AV - ja PB e. Erf.

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus günstig AV - ja PB e. Erf.

Vögel

Amsel Turdus merula günstig pot. B - ja Tab e. Erf.

Elster Pica pica günstig pot. NG - ja Tab e. Erf.

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig B - ja Tab e. Erf.

Haussperling Passer domesticus unzureichend pot. NG - ja - e. Erf.

Rabenkrähe Corvus corone günstig NG - ja Tab e. Erf.

Ringeltaube Columba palumbus günstig B - ja Tab e. Erf.

Saatkrähe Corvus frugilegus unzureichend R ang - ja PB e. Erf.

Straßentaube Columba livia f. domestica günstig B - ja Tab e. Erf.

Wanderfalke Falco peregrinus unzureichend B - ja PB e. Erf.

Erhaltungszustand Hessen: (Legende siehe Anhang 3)
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum.

Bei Vögeln: B = Brut, R ang = Reviere angrenzend an den Geltungsbereich, NG = Nahrungsgast (pot. = potenziell)
bei übrigen Arten: NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV = sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;

Kriterium: knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet,
kEm = keine Empfindlichkeit,
kWi = kein Vorkommen im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.)

Relevanz: ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich
Prüfung: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1),

Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger Vogelarten (siehe Anhang 2)
Quelle: e. Erf. = eigene Erfassung;

7 KONFLIKTANALYSE

7.1 DURCHFÜHRUNG DER ART-FÜR-ART-PRÜFUNG

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 4) mit den
Vorkommen prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 6) überlagert. Es wird daraufhin geprüft, ob Verbots-
tatbestände eintreten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. minimiert werden kann, und welche vorge-
zogenen Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind.

Für alle in Tabelle 2 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten in einem
ungünstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen wird der detaillierte
„Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. Anhang 1).

Für die Vogelarten, die sich in einem günstigen Erhaltungszustand in Hessen befinden, wird die vereinfachte
tabellarische Prüfung in der „Mustertabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten“
durchgeführt (vgl. Anhang 2).
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7.2 ERGEBNIS DER KONFLIKTANALYSE

7.2.1 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE

In Hessen gibt es drei Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet sind. Es handelt sich um
den Frauenschuh (Cypripedium calceolus), die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) und den Prächtigen
Dünnfarn (Trichomanes speciosum). Ein Vorkommen aller drei Arten ist aufgrund der Standortbedingungen im
Untersuchungsgebiet und der durchgeführten Erhebungen auszuschließen.

7.2.2 TIERARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE UND EUROPÄISCHE
VOGELARTEN

In Tabelle 3 wird das Resultat der artenweisen Prüfung der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für
alle prüfungsrelevanten Tierarten zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es, kenntlich zu machen, welche
Maßnahmen artenschutzrechtlich erforderlich sind, um das Eintreten eines Verbotstatbestandes zu verhindern,
oder um beim Eintreten eines Verbotstatbestandes die Ausnahmevoraussetzung zu erfüllen.

Tabelle 3: Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG.

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS
Breitflügelfledermaus - - - B, + + -
Zweifarbfledermaus - - - B, + + -
Zwergfledermaus - - - B, + + -
Vögel
Amsel - - - B - -
Elster - - - - - -
Hausrotschwanz - - - B + -
Haussperling - - - - - -
Rabenkrähe - - - - - -
Ringeltaube - - - B - -
Saatkrähe - - - B, + - -
Straßentaube - - - B - -
Wanderfalke - - - B + -

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:
- = keine Verbotsauslösung, + = Verbotsauslösung/Ausnahmeverfahren erforderlich (orange hinterlegt).

Vermeidung:  - = Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich,
B = Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine Bauzeitenregelung (zumeist die winterliche Baufeldfreimachung),
+ = weitere Vermeidungsmaßnahmen sind erforderlich,
++ = lokalpopulationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der erheblichen Störung sind erforderlich.

CEF: +/- = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderlich.
FCS: +/- = im Rahmen des Ausnahmeverfahrens sind populationsstützende Maßnahmen erforderlich (blau hinterlegt) bzw.

sind nicht erforderlich.
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Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt.

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere

Für die im Eingriffsbereich brütenden Vogelarten besteht die Gefahr einer Verletzung oder Tötung im Zuge der
Baufeldfreimachung. Dies betrifft sowohl die in oder an Gehölzen brütenden Arten wie beispielsweise die
Ringeltaube, als auch die in Gebäuden brütenden Arten Wanderfalke und Hausrotschwanz. Durch die zeitliche
Beschränkung der Gehölzrodung und im Falle eines Abrisses der Bestandsgebäude auch diesen auf den Zeitraum
außerhalb der Brutzeit wird die eingriffsbedingte Tötung oder Verletzung flugunfähiger Jungvögel oder
Entwicklungsformen von in Gehölzen brütenden Vogelarten ausgeschlossen.

Potenzielle Fledermausquartiere sind im Planungsraum in Form von Spaltöffnungen an der Gebäudefassade
vorhanden. Obwohl im Rahmen der Kontrolluntersuchungen keine Hinweise auf eine aktuelle oder
zurückliegende Besiedlung erbracht wurden, ist ein Besatz der genannten Strukturen durch die im Gebiet
vorkommenden Fledermausarten nicht generell auszuschließen. Zur Vermeidung des Tatbestandes der Tötung
müssen sämtliche Quartierstrukturen vor Beginn von Abbrucharbeiten erneut überprüft werden.

Der Gehölzbestand innerhalb des Plangebietes weist keine relevanten Spalten- und Höhlenstrukturen auf, sodass
hier nicht mit einem Besatz und somit auch nicht mit einer Verletzung oder Tötung von Fledermäusen oder
baumhöhlenbrütenden Vögeln zu rechnen ist.

b) Störung

Im Zuge von Abrissarbeiten kann es während der sensiblen Nestbesetzungs- und Brutzeit zur temporären Störung
der im nahen Umfeld des Plangebietes brütenden Vogelarten, insbesondere der Saatkrähenkolonie, kommen.
Durch eine Abbruchzeitenregelung kann eine erhebliche Störung vermieden werden. Da die Liegenschaft bisher
und auch zukünftig gewerblich genutzt wird und sich das Plangebiet insgesamt in einem stark frequentierten,
industriell geprägten Umfeld befindet, ist betriebs- und anlagebedingt jedoch nicht mit einer erhöhten Störung
von Brutvögeln zu rechnen. Bei einer Neubebauung ist allerdings darauf zu achten, dass Fledermausvorkommen
nicht durch erhöhte Lichtimmissionen im Zusammenhang mit Beleuchtungseinrichtungen beeinträchtigt
werden. Die potenziell vorhandenen Fledermausarten verhalten sich insbesondere in Quartiernähe sowie auf
traditionellen Transferstrecken lichtscheu und es kann durch Lichtimmissionen zur Verlagerung ihrer Flugrouten
oder Quartieraufgabe kommen (vgl. BRINKMANN et al. 2012, VOIGT et al. 2018). Die großflächige Ausleuchtung von
Gebieten, die als Transferstrecke, Jagdrevier oder Quartierhabitat genutzt werden, kann daher zu Beein-
trächtigungen der Lokalpopulation führen. Um die Wirkprozesse durch Lichtemission zu minimieren, ist im
Rahmen des Neubaus ein fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept umzusetzen.

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

Durch das Vorhaben gehen Fortpflanzung- und Ruhestätten sowie potenzielle Quartierstrukturen von
gebäudebrütenden Vogelarten sowie gebäudebewohnenden Fledermausarten verloren. Planungsrelevant sind
hier seitens der Vögel zum einen die im Planungsumfeld brütende Saatkrähenkolonie, zum anderen das im
Bestandsgebäude brütende Wanderfalkenpaar. Da das Brutgeschehen der Saatkrähenkolonie außerhalb des
Eingriffsbereichs stattfindet, sind Störungen dieser Art nicht zu erwarten, sofern sich die Flächen zur
Baustelleneinrichtung innerhalb des Plangebietes befinden und die Platanen im Planungsumfeld erhalten
bleiben. Die Fortpflanzungsstätte des Wanderfalkenpaares geht durch das Vorhaben verloren. Dieser Verlust ist
durch geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu kompensieren. Zur Vermeidung von
Störungen des Wanderfalkenbrutpaares ist eine Bauzeitenregelung zum Abriss des Gebäudes einzuhalten.
Weiterhin gehen zwei Brutplätze des Hausrotschwanzes verloren. Dieser Verlust ist ebenfalls durch die
Anbringung von geeigneten Ersatznistplätzen zu kompensieren. Da die Art jedoch in Siedlungsräumen allgemein
noch häufig und sich zudem in einem landesweit günstigen Erhaltungszustand befindet, muss die Maßnahme
nicht vorgezogen umgesetzt werden. Die Anbringung kann im Rahmen des Gebäudeneubaus geschehen.
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Seitens der Fledermäuse sind die potenziell im Plangebiet vorkommenden Fledermausarten E. serotinus, V.
murinus sowie P. pipistrellus planungsrelevant. Zwar wurde ein Vorkommen dieser Arten nicht nachgewiesen, ist
jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als sehr wahrscheinlich anzusehen. Um Störungen dieser Arten zu
vermeiden, sind die potenziellen Quartierstrukturen vor Beginn der Abbrucharbeiten auf Besatz zu überprüfen.
Zusätzlich ist eine Umweltbaubegleitung (UBB) hinzuzuziehen. CEF-Maßnahmen sind in Form von
Ersatzquartieren zur Kompensation des Verlusts der Fortpflanzungs- und Ruhestätten nötig, da die Lebensstätten
von Fledermäusen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG einem ganzjährigen Schutz unterliegen.

d) Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte

Da keine Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL im UG vorkommen, kommt es nicht zu einem Eintritt eines
Verbotstatbestands im Hinblick auf diese Pflanzenarten.

Da durch das Vorhaben bei fachgerechter Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen gegen keines der
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, stehen einer Zulassung des Vorhabens keine
artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung
der dafür nötigen Voraussetzungen kann entfallen.
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8 MAßNAHMENPLANUNG

8.1 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG

In Tabelle 3 wurde die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufgezeigt, welche nachfolgend
konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen wurden in den Prüfbögen abgeleitet.
Vermeidungsmaßnahmen sind:

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Schutz- und Leiteinrichtungen, Kollisionsschutz
sowie Vergrämung und Umsiedlung, die auf den Schutz vor Verletzung und Tötung abzielen
(Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos),

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend erforderlich sind, um den Eintritt des
Verbotstatbestandes zu verhindern,

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf die Vermeidung einer Verschlechterung
des Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen.

Tabelle 4: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen

Nummer der
Maßnahme

Bezeichnung der
Vermeidungsmaßnahme

Betroffene Arten

V 1 Bauzeitenregelung Im Gehölzbestand brütende Vogelarten,
Wanderfalke, Hausrotschwanz, Zwergfledermaus,
Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus

V 2 Umweltbaubegleitung (UBB) vor und
bei Entfernung potenzieller
Quartierstrukturen für Fledermäuse

Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus

V 3 Erhalt aller Gehölze mit
Saatkrähennestern

Im Planumfeld vorkommende Saatkrähenkolonie

V 4 Vermeidung von Lichtverschmutzung,
Einsatz fledermausfreundlicher
Beleuchtung

Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus

V 5 Ersatznistkästen Hausrotschwanz Hausrotschwanz

V 1: Bauzeitenregelung

Gehölzrodung: Durch die Gehölzfällung im Zeitraum vom 1.10. bis 28.02. in Anlehnung an § 39 (5) BNatSchG
können Tötungen und Verletzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte Vögel können dem
Eingriff zu jeder Zeit rechtzeitig ausweichen.

Abbrucharbeiten: Für den Fall eines Abbruches der Bestandsgebäude ist für den Rückbau von für Fledermäuse
und Vögel möglicher Quartier- bzw. Nistbereiche an der Außenfassade der Zeitraum September/Oktober am
besten geeignet. In diesem Zeitraum ist die Vogelbrutzeit in der Regel bereits beendet, ebenso die
Wochenstubenzeit der Fledermäuse. Letztere befinden sich in der Regel noch nicht im Winterquartier. Dadurch
können Tötungen und Verletzungen an Jungvögeln und Eiern sowie von Fledermäusen vermieden werden.
Adulte Vögel können dem Eingriff jederzeit ausweichen.
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Gleichwohl kann jedoch auch innerhalb dieses Zeitraums eine Anwesenheit von Fledermäusen in potenziell
vorhandenen Tagesquartieren nicht prinzipiell ausgeschlossen werden, sodass auch hier eine Kontrolle der
potenziellen Quartierstrukturen unmittelbar vor Abriss zu erfolgen hat (vgl. V 2).

Fallen die genannten Arbeiten aus Ablaufgründen in einen anderen Zeitraum, so ist im Rahmen der
Umweltbaubegleitung durch engmaschige Kontrollen dafür zu sorgen, dass keine besetzten Vogelnester zerstört
bzw. Jungvögel oder übertagende Fledermäuse getötet werden. In jedem Fall sollte möglichst verhindert
werden, dass der Baubeginn in die Haupt-Vogelbrut- bzw. die Wochenstubenzeit von Fledermäusen fällt. Dieser
liegt zwischen April und Juli.

V 2: Umweltbaubegleitung (UBB) vor und bei Entfernung potenzieller
Quartierstrukturen für Fledermäuse

Zur Verortung von Wochenstubenquartieren und Ermittlung von Paarungsquartieren sind im Rahmen der
Umweltbaubegleitung im Vorfeld des Gebäudeabbruchs entsprechend den Vorgaben der Potentialanalyse vier
Schwärmkontrollen (2x Juni/Juli, 2 x August/September) durchzuführen, um die Abrissarbeiten und den Umfang
der Ausgleichsmaßnahmen entsprechend koordinieren zu können (vgl. Protokoll vom 25.01.2023).

Da bei milder Witterung im Winter (> 0°C in Nächten an mehreren aneinander folgenden Tagen) auch innerhalb
des vorgegebenen Abbruchzeitraums vom 1.11. bis 28.02. mit einer Aktivität der Fledermäuse zu rechnen und
somit eine Anwesenheit in den als Quartier geeigneten Strukturen nicht auszuschließen. Während der Abnahme
der potenziell für Fledermäuse geeigneten Strukturen (Steinplattenvertäfelungen, Attikaverkleidungen) ist die
Anwesenheit einer sachverständigen Person notwendig, um potenziell vorkommende Tiere feststellen und
bergen zu können. Einzelne kleinflächige Strukturen, wie das Loch in der Holzverkleidung des überdachten
Eingangsbereichs des nordwestlichen Gebäudes, können nach Feststellung der Absenz von Tieren verschlossen
werden, sodass bis Baubeginn keine Besiedlung mehr erfolgen kann.

Aufgrund der hohen Komplexität und der langen Dauer des Abrissvorganges ist eine enge Abstimmung zwischen
Vorhabenträger, Abrissfirma und Umweltbaubegleitung erforderlich. Die Details und der Ablaufplan können erst
während bzw. nach der konkreten Planung des Abrisses abgestimmt werden.

V 3: Erhalt aller Gehölze mit Saatkrähennester

Innerhalb des Vorhabensbereiches befinden sich zwar keine besetzten Saatkrähennester. Zur Sicherung der
Nistmöglichkeiten der im Umfeld des Plangebietes brütenden Saatkrähenkolonie ist sicherzustellen, dass
Baustelleneinrichtungen lediglich innerhalb des Plangebiets erfolgen und die im Umfeld befindlichen Platanen
mit Nestern der Art erhalten bleiben.

V 4: Vermeidung von Lichtverschmutzung, Einsatz fledermausfreundlicher Beleuchtung

Infolge der Neuinstallation von Baustellen- und Verkehrswegebeleuchtung kann eine Störwirkung auf lichtem-
pfindliche Fledermäuse eintreten. Um Konflikte zu vermeiden, sind sog. Dunkelräume zu bewahren bzw.
fledermausfreundliche Beleuchtungen einzusetzen. Es sind Lampen mit geringem oder fehlendem Ultraviolett-
und Blauanteil (d.h. emittiertes Farbspektrum nicht unter 520 nm) zu installieren, die keine Störwirkung auf
Fledermäuse entfalten (vgl. LIMPENS et al. 2012). Zudem ist die Beleuchtung auf das unbedingt nötige Maß zu
beschränken (z.B. durch Verzicht auf Beleuchtung in den Randbereichen, Betrieb der Baustelle außerhalb der
Nachtzeiten und somit Verzicht auf Baustellenbeleuchtung).
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Entlang von Gehölzpflanzungen ist die Beleuchtung so auszurichten, dass sie nur Bereiche unterhalb der
Baumkronen beleuchten. Zur weiteren Verringerung der Lichtemissionen ist in Zeiträumen mit sehr geringem
Betrieb auf dem Gelände (zwischen Mittenacht und 6 Uhr morgens) die Beleuchtung durch verringerte
Ausleuchtung und Beleuchtungsintensität weiter zu reduzieren. Die geschilderten Maßnahmen sind bei den
Detailplanungen zu berücksichtigen.

Abbildung 5: Beispiele für eine fledermausfreundliche (rechts) und weniger fledermausfreundliche Straßenbeleuchtung entlang von
Gehölzen (links). Eine unmittelbare Beleuchtung der Gehölze ist zu vermeiden werden (vgl. VOIGT  ET AL. 2018).

Abbildung 6: Beispiele für eine fledermausfreundliche (unten) und weniger fledermausfreundliche Beleuchtung entlang von Gehölzen (oben
und Mitte). Eine unmittelbare Beleuchtung der Baumkronen ist zu vermeiden (vgl. VOIGT ET AL. 2018).
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V 5: Ersatznistkästen Hausrotschwanz

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für gebäudebrütende Kleinvögel zu wahren, sind an den
neu zu errichtenden Gebäuden geeignete Nisthilfen in die Fassade zu integrieren. Aufgrund der zwei
festgestellten Paare des Hausrotschwanzes wird mit dem Verlust von mehreren Fortpflanzungs- und Ruhestätten
dieser Art gerechnet. Diese sind im Verhältnis 1:3 zu kompensieren, sodass insgesamt 6 Halbhöhlennistkästen
an den Bestandsgebäuden einzuplanen sind. Die Art befindet sich zwar in einem günstigen Erhaltungszustand
und es gibt im Umfeld noch ein ausreichendes Angebot an Gebäudestrukturen, in welches die Art im Zeitraum
der Bauphase ausweichen kann. Die Anbringung spezieller Nisthilfen für die Halbhöhlenbrüter an den Neubauten
kompensiert jedoch den Verlust der Fortpflanzungsstätten. (Anmerkung: Für diese Art sind einfache Niststeine,
z. B. von www.schweglershop.de, leicht in die Gebäudefassade zu integrieren und die Positionierung sollte schon
zu Beginn der Planung vom Architekten berücksichtigt werden).

8.2 MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN
FUNKTIONALITÄT (VORGEZOGENE AUSGLEICHSMAßNAHMEN I.S.V. § 44 ABS. 5
BNATSCHG)

In Tabelle 3 wurde für mehrere Arten die Notwendigkeit von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt,
welche nachfolgend in Tabelle 5 konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen sind in
den Prüfbögen abgeleitet worden.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, d. h. CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the "continued ecological
functionality") zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab.

Tabelle 5: Übersicht der CEF-Maßnahmen

Nummer der
Maßnahme

Bezeichnung der
Vermeidungsmaßnahme

Betroffene Arten

CEF 1 Ersatznistkasten Wanderfalke Wanderfalke

CEF 2 Anbringen von Fledermauskästen Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus

CEF 1: Ersatznistkasten Wanderfalke

Bei einem Abbruch des Bestandsgebäudes geht der Brutplatz des Wanderfalkenpaares in der 19. Etage verloren.
Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Angebotes an Nistmöglichkeiten ist vor Abriss
des Bestandsgebäudes im unmittelbaren Umfeld eine temporäre geeignete Ersatznistmöglichkeit zu installieren
(s. PGNU 2022). Der Erfolg der Maßnahme ist durch ein jährliches Monitoring 5 Jahre zu begleiten. Nach
Abschluss der Bauarbeiten ist es möglich, an einem geeigneten Gebäude innerhalb des Plangebietes einen
Ersatznistkasten anzubringen. Der temporäre Ersatznistplatz kann in diesem Fall wieder entfernt werden.

CEF 2: Anbringen von Fledermauskästen

Im Untersuchungsgebiet wurden entlang der Gebäudefassade Spalten und Öffnungen gefunden, welche von
Fledermäusen als Quartiere genutzt werden können. Diese gehen im Zuge des Abrisses verloren. Ohne
vertiefende Erfassung muss am Standort von einem hohen Kompensationsbedarf ausgegangen werden, sodass
pro neu errichtetem Gebäude 10 Fledermauskästen anzubringen bzw. zu integrieren sind. Um die
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kontinuierliche ökologische Funktionalität der Kompensationsmaßnahme für Fledermäuse zu sichern, sind im
räumlichen Zusammenhang des Eingriffsbereichs für die Dauer der Bauarbeiten vorübergehend 10
Ersatzquartiere vor Abriss der Gebäude anzubringen. Für die Kasten- und Standortwahl sowie die Anbringung
sind qualifizierte Fachkräfte zu Rate zu ziehen (Anmerkung: Für die Fledermäuse sind gebäudeintegrierte
Quartiersteine, z. B. von www.schweglershop.de, leicht in die Gebäudefassade zu integrieren. Die Positionierung
und Ausrichtung sollten schon zu Beginn der Planung nach Rücksprache mit einem Fledermaussachverständigen
vom Architekten berücksichtigt werden).

Hinweise zur kontinuierlichen ökologischen Funktionalität:

Bei einer Neugestaltung des Plangebiets einhergehend mit vollständigem Verlust der Bestandsgebäude lassen
sich die geforderten Kompensationsmaßnahmen erst nach dem Abriss umsetzen, also mit dem Bau der neu
geplanten Gebäude. Somit entsteht ein vorübergehendes Kompensationsdefizit für die Gebäudebrüter und
gebäudebewohnenden Fledermäuse. Um die kontinuierliche ökologische Funktionalität der
Kompensationsmaßnahme für Fledermäuse zu sichern, sind im räumlichen Zusammenhang des Eingriffsbereichs
für die Dauer der Bauarbeiten vorübergehend 10 Ersatzquartiere vor Baubeginn anzubringen. Das weitere
Vorgehen zur Koordinierung der CEF-Maßnahmen ist mit der UNB Main-Taunus-Kreis abzustimmen.

Im Fall einer Installierung von vorübergehenden Ersatzquartieren oder Ersatznistkästen können diese wieder
entfernt werden, sobald der Neubau und damit die endgültigen Ersatzstrukturen fertig gestellt wurden. Im Falle
eines Besatzes der Ersatzquartiere oder Ersatznistkästen mit Fledermäusen oder Vögeln sind diese so lange an
den jeweiligen Gebäuden zu verbleiben, bis die Quartiere verlassen oder das Brutgeschehen abgeschlossen
wurde.

Hinweise zur Durchführung der CEF-Maßnahmen

Für eine erfolgsversprechende Umsetzung der Umsiedlungs- und CEF-Maßnahme zugunsten des Wanderfalken
wird die Zusammenarbeit mit dem Brutplatzbetreuer der Staatlichen Vogelschutzwarte Hessen Herr Ingolf
Grabow empfohlen. Die Maßnahmenplanung ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (Main-
Taunus-Kreis) abzustimmen.
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9 FAZIT

Im Gewerbegebiet Süd von Eschborn (Main-Taunus-Kreis) soll auf dem Gelände des TZE Eschborn (Technisches
Zentrum Eschborn) im Zuge einer Neuordnung eine Bebauung mit gewerblicher Nutzung geschaffen werden.

Zur Beurteilung des Konfliktpotenzials des Vorhabens in Zusammenhang mit den artenschutzrechtlichen
Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG wurde im Jahr 2022 eine Potenzialanalyse durchgeführt (PGNU 2022).
Auf Grundlage dieser Potenzialanalyse erfolgt nun die Erstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Insgesamt ist das Potenzial für Brutvögel innerhalb des Plangebietes aufgrund des großen Versieglungsanteils
sehr gering. Neben anspruchslosen Hecken- und Gehölzbrütern wie Amsel oder Ringeltaube können
gebäudebrütende Arten das UG nutzen. Im Zuge der Begehung ergaben sich Hinweise, dass der Hausrotschwanz
das Gebäude zur Brut nutzt. Zudem befindet sich in der 19. Techniketage des Bestandsgebäudes der gut
dokumentierte Brutplatz eines Wanderfalken-Paares. Direkt angrenzend zum Plangebiet, jedoch außerhalb der
Eingriffsbereiche gibt es eine Saatkrähen-Kolonie. Neben dem im UG nachgewiesenen Hausrotschwanz ist mit
anderen gebäude- und freibrütenden Vogelarten zu rechnen.

Im Plangebiet ist mit dem Vorkommen von mindestens drei gebäudebewohnenden Fledermausarten zu
rechnen. Diese sind Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und Zweifarbfledermaus.

Weitere europarechtlich geschützte Arten der Gruppen Säuger, Reptilien, Amphibien oder Tagfalter sind im
Untersuchungsgebiet auszuschließen, da Habitatpotenziale fehlen.

Folgende Vermeidungs- bzw. Vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden durchgeführt, um eine Schädigung
oder erhebliche Störung von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischen Vogelarten zu
vermeiden:

Tabelle 6: Zusammenfassung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen.

Nummer der
Maßnahme

Bezeichnung der
Vermeidungs- und CEF-Maßnahme

Betroffene Arten

V 1 Bauzeitenregelung Im Gehölzbestand brütende Vogelarten,
Wanderfalke, Hausrotschwanz, Zwergfledermaus,
Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus

V 2 Umweltbaubegleitung (UBB) bei
Entfernung potenzieller
Quartierstrukturen für Fledermäuse

Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus

V 3 Erhalt aller Gehölze mit
Saatkrähennestern

Im Planumfeld vorkommende Saatkrähenkolonie

V 4 Vermeidung von Lichtverschmutzung,
Einsatz fledermausfreundlicher
Beleuchtung

Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus

V 5 Ersatznistkästen Hausrotschwanz Hausrotschwanz
CEF 1 Ersatznistkasten Wanderfalke Wanderfalke

CEF 2 Anbringen von Fledermauskästen Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus

Die fachgerechte Umsetzung der CEF-Maßnahmen und die Einhaltung der artenschutzrechtlich erforderlichen
Vermeidungsmaßnahmen werden durch eine Umweltbaubegleitung überwacht. Der Erfolg der CEF-Maßnahmen
ist durch entsprechende Erfolgskontrollen zu belegen.

Erfolgt eine entsprechende Umsetzung, so ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG oder eine
Befreiung nach § 67 BNatSchG nicht erforderlich.
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Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der
benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen.
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11.2 ARTBÖGEN

11.2.1 SÄUGETIERE

Breitflügelfledermaus – Eptesicus serotinus

Allgemeine Angaben zur Art
1. Schutzstatus und Gefährdung

FFH-Richtlinie-Anhang IV-Art

EU D HE
Rote Liste: LC 3 2
Trend: ↘ →

Verantwortung:
Schutzstatus: streng geschützt nach BNatSchG;

FFH-Anhang IV

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema)

unbekannt günstig
ungünstig-

unzureichend
ungünstig-

schlecht
EU:
https://eunis.eea.europa.eu/
Deutschland:
kontinentale Region
(https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/nat_bericht
_arten_ehz_gesamttrend_kon_20190830.pdf)

Hessen
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/natura2000/Monitoring/Arten_Vergleich_HE_DE_Bericht_2019.pdf

3. Charakterisierung der betroffenen Art

Lebensraum/Ökologie: Die Breitflügelfledermaus wird allgemein als typische Gebäudefledermaus eingestuft. Der Wald
wird neben Hecken und Baumreihen als Lebensraum mit einbezogen. Breitflügelfledermäuse sind standorttreu.
Entfernungen zwischen Sommer- und Winterquartieren sind gering. Während Wochenstubenquartiere i.d.R. 10-60 Tiere
umfassen, bestehen Männchenkolonien aus bis zu 20 Tieren. Beute wird entlang von Vegetationskanten, beim
Umkreisen von Einzelbäumen oder im freien Luftraum erbeutet. Auch ein Absammeln direkt vom Boden oder vom
Kronendach wurde beobachtet. Suchflüge erfolgen auf langen, gleichmäßigen Bahnen (DIETZ & KIEFER 2014).

Sommerquartier: In Deutschland Wochenstubenquartier fast ausschließlich in Gebäuden (meist in Dachstühlen);
Einzeltiere nehmen neben Baumhöhlen und Fledermauskästen eine Vielzahl von Gebäudequartieren an (DIETZ & KIEFER

2014).

Winterquartier: In Gebäuden in Zwischendecken oder auch im Inneren isolierter Wände sowie in Felsspalten. Selten in
Höhlen in Geröll oder Spalten (DIETZ & KIEFER 2014).

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Wochenstuben
Hauptpaarungszeit
Winterschlaf

Empfindlichkeit

Allgemein: Pestizide in der Landwirtschaft, Gebäudesanierung, langfristig Verlust von beweidetem und
extensiv genutztem Grünland und von Streuobstwiesen in Quartiernähe.

Straßen: Kollision an Straßen: mittel (BERNOTAT & DIERSCHKE 2021)

4. Verbreitung
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Breitflügelfledermaus – Eptesicus serotinus

Welt: Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Europa (im Norden bis 55°N) vor. Im nördlichen Mittelmeergebiet ist die
Art weit verbreitet. Außerhalb Europas bestehen Vorkommen in der Türkei, über den Nahen Osten und den Kaukasus
nach Zentral-Asien (DIETZ & KIEFER 2014).

Deutschland: In Deutschland ist die Art flächendeckend verbreitet, sie kommt im Norden jedoch weitaus häufiger vor als
im Süden (DIETZ & SIMON 2006 a).
Hessen: Aus Hessen liegen insgesamt 27 Wochenstuben- oder Reproduktionsnachweise vor. Insgesamt gibt es 209
Ortungen, wobei ein eindeutiger Verbreitungsschwerpunkt in der naturräumlichen Einheit D 53 Oberrheinisches Tiefland
liegt, wenngleich die Dichten aufgrund unterschiedlicher Erfassungsdichte mit Vorsicht interpretiert werden müssen
(DIETZ & SIMON 2006 a).

Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet

nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen
Bei der Breitflügelfledermaus handelt es sich um eine typische Gebäudefledermaus. Aufgrund zahlreicher vorhandener
Quartierstrukturen im UG ist eine Besiedlung der Gebäude durch die Art möglich. Das UG eignet sich zudem als Jagd- und
Transferhabitat.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG
6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,

beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt)
Die Art siedelt vorrangig in Gebäudequartieren und verhält sich standorttreu.
Eine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art kann im Falle
von Abbrucharbeiten im Eingriffsbereich nicht sicher ausgeschlossen werden.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
  ja   nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)
Da durch die Abbrucharbeiten potenzielle Fledermausquartiere verloren
gehen, bleibt die ökologische Funktion nicht gewahrt.

  ja   nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden?
Durch den Ersatz der von den Abbrucharbeiten betroffenen
Quartierstrukturen an den neu errichteten Gebäuden mit Fledermauskästen
(10 Fledermauskästen pro neu errichtetem Gebäude) sowie durch die
Anbringung 10 temporärer künstlicher Quartiere im räumlichen
Zusammenhang während der Bauzeit, bleibt die ökologische Funktion
gewahrt (vgl. CEF-Maßnahme 2).

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein
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Eine baubedingte Schädigung der Breitflügelfledermaus kann durch den
Abbruch der Bestandsgebäude im Eingriffsbereich nicht sicher
ausgeschlossen werden.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Für den Fall eines Abbruches der Bestandsgebäude ist für den Rückbau von
für Fledermäuse möglicher Quartierbereiche an der Außenfassade der
Zeitraum September/Oktober am besten geeignet. In diesem Zeitraum ist die
Wochenstubenzeit der Fledermäuse beendet und sie befinden sich in der
Regel noch nicht im Winterquartier. Dadurch das Risiko einer Tötung bzw.
Verletzung von Fledermäusen minimiert werden. (vgl. Maßnahmen V 1).
Eine fachgerechte Umweltbaubegleitung (UBB) vor und während der
Abbrucharbeiten ist jedoch in jedem Fall nötig, da die Anwesenheit von
Fledermäusen in den Gebäudequartieren ganzjährig nicht vollständig
ausgeschlossen werden kann (vgl. Maßnahme V 2).

  ja   nein

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wird das
Schädigungsrisiko so weit reduziert, dass es durch das Vorhaben nicht
signifikant erhöht wird.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser- , Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört
werden?
Bei dem Eingriffsbereich handelt es sich um ein relativ stark frequentiertes,
bereits stark verdichtetes Gebiet mit einer vorwiegenden Nutzung als Büro-
und Verwaltungsräumlichkeiten. Dennoch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass baubedingt sowie im Zuge der Neugestaltung des Gebietes
vermehrt Beleuchtungsreinrichtungen eingesetzt werden. Durch die
zusätzliche Belastung durch Licht kann es zu einem Meideverhalten der
lichtempfindlichen Fledermäuse kommen.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Durch den Einsatz fledermausfreundlicher Beleuchtung sowie die
tageszeitliche Beschränkung des Baugeschehens kann der negative Einfluss
der Lichtemission minimiert werden (vgl. Maßnahme V 4).

  ja   nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig
vermieden?
Bei Umsetzung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen kommt es
vorhabensbedingt zu keiner erheblichen Störung.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen
Maßnahmen)
Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen

  ja   nein
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Wenn JA:Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich!
weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“

7. Zusammenfassung
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Breitflügelfledermaus in den
Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden:

Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung

CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen
Funktionsraum hinaus

Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen
werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,
ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL
nicht erfüllt!
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Zweifarbfledermaus – Vespertilio murinus

Allgemeine Angaben zur Art
1. Schutzstatus und Gefährdung

FFH-Richtlinie-Anhang IV-Art

EU D HE
Rote Liste: LC D 2
Trend: ? →

Verantwortung: In hohem Maße verantwortlich
Schutzstatus: streng geschützt nach BNatSchG;

FFH-Anhang IV

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema)

unbekannt günstig
ungünstig-

unzureichend
ungünstig-

schlecht
EU:
https://eunis.eea.europa.eu/
Deutschland:
kontinentale Region
(https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/nat_bericht
_arten_ehz_gesamttrend_kon_20190830.pdf)

Hessen
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/natura2000/Monitoring/Arten_Vergleich_HE_DE_Bericht_2019.pdf

3. Charakterisierung der betroffenen Art

Lebensraum/Ökologie: Die zu den mittelgroßen Fledermausarten gehörige Zweifarbfledermaus lässt sich sehr gut durch
das zweifarbige Rückenfell und die weiße Bauchunterseite von ähnlichen Arten unterscheiden. Sie jagt über Gewässern,
Uferzonen, offenen Agrarflächen, Wiesen und in Siedlungen, wobei die Weibchen vor allem die Gewässer und die
Siedlungen, die Männchen das Offenland und die Wälder nutzen (DIETZ, HELVERSEN & NILL 2014).

Sommerquartier: Es werden Spalten, Rollladenkästen, Zwischendächer, Scheunen, Berghütten, hohe Gebäude und
Felsspalten genutzt. Im Osten auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen (DIETZ & KIEFER 2014).

Winterquartier: Im Winter werden bevorzugt Gebäude wie Hochhäuser, Felswände, Burgruinen und Kirchtürme besetzt
(DIETZ & KIEFER 2014).

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Wochenstuben
Hauptpaarungszeit
Winterschlaf

Empfindlichkeit

Allgemein: Sanierung von Gebäuden, Bedrohung durch WEA und Straßen (DIETZ & KIEFER 2014).
Straßen: Kollision an Straßen: mittel (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016)

4. Verbreitung

Welt: In Europa von Zentralfrankreich, dem Alpenraum und der Balkanhalbinsel nach Norden verbreitet bis 60°N. Östlich
bis in die Mongolei, Korea und Pakistan vorkommend (DIETZ & KIEFER 2014).

Deutschland: In Deutschland sind einige Wochenstubenquartiere im Osten und Süden bekannt, dort wird die
Zweifarbfledermaus regelmäßig gesichtet. Darüber hinaus gibt es in Deutschland nur vereinzelt Nachweise von meist
wandernden Tieren (DIETZ & SIMON 2006 b).

Hessen: Für Hessen gibt es keine eindeutigen Nachweise von Wochenstuben vor, jedoch existieren vereinzelte Sommer-
und Winternachweise. In Kassel liegt das einzige bekannte Quartier aus über 50 männlichen Tieren, damit ist die
Zweifarbfledermaus die seltenste Art in Hessen (DIETZ & SIMON 2006 b).
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Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet

nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen
Im Untersuchungsgebiet wurden keine konkreten Hinweise auf das Vorkommen der Art gefunden. Da im UG jedoch
Quartierstrukturen vorhanden sind, die von der in Hessen seltenen Zweifarbfledermaus genutzt werden können und
Funde aus Frankfurt bekannt sind, muss von einem potenziellen Vorkommen der Art im UG ausgegangen werden. Das UG
eignet sich zudem als Jagd- und Transferhabitat.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG
6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,

beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt)
Im UG sind an den Bestandsgebäuden viele Strukturen vorhanden, welche
von der Zweifarbfledermaus als Quartiere genutzt werden können. Durch die
geplanten Abbrucharbeiten gehen diese potenziellen Fortpflanzungs- und
Ruhestätten verloren.

  ja  nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
 ja   nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)
Da durch die Abbrucharbeiten potenzielle Fledermausquartiere verloren
gehen, bleibt die ökologische Funktion nicht gewahrt.

  ja    nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden?
Durch den Ersatz der von den Abbrucharbeiten betroffenen
Quartierstrukturen an den neu errichteten Gebäuden mit Fledermauskästen
(10 Fledermauskästen pro neu errichtetem Gebäude) sowie durch die
Anbringung 10 temporärer künstlicher Quartiere im räumlichen
Zusammenhang während der Bauzeit, bleibt die ökologische Funktion
gewahrt (vgl. CEF-Maßnahme 2).

 ja   nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
Eine baubedingte Schädigung der Zweifarbfledermaus kann im Falle eines
Abbruches der Bestandsgebäude im Eingriffsbereich nicht sicher
ausgeschlossen werden.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Für den Fall eines Abbruches der Bestandsgebäude ist für den Rückbau von
für Fledermäuse möglicher Quartierbereiche an der Außenfassade der
Zeitraum September/Oktober am besten geeignet. In diesem Zeitraum ist die
Wochenstubenzeit der Fledermäuse beendet und sie befinden sich in der

  ja   nein
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Regel noch nicht im Winterquartier. Dadurch das Risiko einer Tötung bzw.
Verletzung von Fledermäusen minimiert werden. (vgl. Maßnahmen V 1).
Eine fachgerechte Umweltbaubegleitung (UBB) vor und während der
Abbrucharbeiten ist jedoch in jedem Fall nötig, da die Anwesenheit von
Fledermäusen in den Gebäudequartieren ganzjährig nicht vollständig
ausgeschlossen werden kann (vgl. Maßnahme V 2).

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wird das
Schädigungsrisiko so weit reduziert, dass es durch das Vorhaben nicht
signifikant erhöht wird.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-

, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden?
Bei dem Eingriffsbereich handelt es sich um ein relativ stark frequentiertes,
bereits stark verdichtetes Gebiet mit einer vorwiegenden Nutzung als Büro-
und Verwaltungsräumlichkeiten. Dennoch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es baubedingt sowie im Zuge der Neuordnung des Gebietes
vermehrt Beleuchtungsreinrichtungen eingesetzt werden. Durch die
zusätzliche Belastung durch Licht kann es zu einem Meideverhalten der
lichtempfindlichen Fledermäuse kommen.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Durch den Einsatz fledermausfreundlicher Beleuchtung sowie die
tageszeitliche Beschränkung des Baugeschehens kann der negative Einfluss
der Lichtemission minimiert werden (vgl. Maßnahme V 4).

  ja   nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig
vermieden?
Bei Umsetzung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen kommt es
vorhabensbedingt zu keiner erheblichen Störung.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen
Maßnahmen)
Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen
Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich!
weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“

  ja   nein

7. Zusammenfassung
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Zweifarbfledermaus in den Planunterlagen
dargestellt und berücksichtigt worden:
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Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung

CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen
Funktionsraum hinaus

Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen
werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,
ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL
nicht erfüllt!
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Allgemeine Angaben zur Art
1. Schutzstatus und Gefährdung

FFH-Richtlinie-Anhang IV-Art

EU D HE
Rote Liste: LC 3

Verantwortung: keine
Schutzstatus: streng geschützt nach BNatSchG;

FFH-Anhang IV

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema)

unbekannt günstig
ungünstig-

unzureichend
ungünstig-
schlecht

EU:
(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17)
Deutschland:
kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html)

Hessen
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf

3. Charakterisierung der betroffenen Art

Lebensraum/Ökologie Die Zwergfledermaus ist eine in ihren Lebensraumansprüchen sehr flexible Art, die in Siedlungen
(ländlich bis Großstadt) sowie in nahezu allen Habitaten vorkommt. Die Jagdgebiete liegen überwiegend in der Nähe von
Grenzstrukturen (Waldränder, Hecken, Wege), sind aber auch über Gewässern und an Straßenbeleuchtung zu finden.
Lineare Landschaftselemente stellen wichtige Leitlinien für die Jagd und den Streckenflug dar (DIETZ & KIEFER 2014).

Sommerquartier: Wochenstuben und Einzelquartiere vor allem in Gebäuden, aber auch in Baumhöhlen, -spalten und
Nistkästen, häufiger Quartierwechsel

Winterquartier: In Spalten von geräumigen Höhlen und unterirdischen Gewölben.

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Wochenstuben
Hauptpaarungszeit
Winterschlaf

Empfindlichkeit

Allgemein: Pestizide in der Landwirtschaft, Gebäudesanierung, Holzschutzmittel
Straßen: Kollision an Straßen: mittel (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016)

4. Verbreitung

Welt: Europa ohne Skandinavien, südlich bis Nordwest-Afrika und den Mittleren Osten, östlich bis Japan.

Deutschland: Bundesweit, besonders in Siedlungsbereichen z. T. zahlreich.

Hessen: Mit insgesamt 3.494 Fundpunkten weist die Zwergfledermaus eindeutig die meisten Fundpunkte aller
Fledermausarten Hessens auf; fast flächendeckend verbreitet gemäß Artensteckbrief (DIETZ & SIMON 2006 c).

Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet
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nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen
Das Potenzial für Zwergfledermausquartiere ist durch die zahlreichen Spalten in der Gebäudefassade und die Attika
großflächig gegeben. Das Vorkommen der häufigen Zwergfledermaus, welche in Hessen flächendecken vorkommt, ist im
UG als sehr wahrscheinlich anzunehmen. Das UG eignet sich zudem als Jagd- und Transferhabitat.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG
6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,

beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt)
Die ubiquitär verbreitete Zwergfledermaus bezieht ihre Wochenstuben- und
Einzelquartiere im Sommerhalbjahr vor allem in Gebäuden. Im UG sind
zahlreiche Strukturen vorhanden, von denen angenommen werden muss,
dass eine Nutzung durch Zwergfledermäuse vorhanden ist. Diese
potenziellen Quartierstrukturen gehen im Falle von Abbrucharbeiten im
Eingriffsbereich verloren.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
  ja   nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)
Da im Falle von Abbrucharbeiten potenzielle Fledermausquartiere verloren
gehen, bleibt die ökologische Funktion nicht gewahrt.

  ja   nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden?
Durch den Ersatz der von den Abbrucharbeiten betroffenen
Quartierstrukturen an den neu errichteten Gebäuden mit Fledermauskästen
(10 Fledermauskästen pro neu errichtetem Gebäude) sowie durch die
Anbringung 10 temporärer künstlicher Quartiere im räumlichen
Zusammenhang während der Bauzeit, bleibt die ökologische Funktion
gewahrt (vgl. CEF-Maßnahme 2).

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
Eine baubedingte Schädigung der Zweifarbfledermaus kann im Falle eines
Abbruches der Bestandsgebäude im Eingriffsbereich nicht sicher
ausgeschlossen werden.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Für den Fall eines Abbruches der Bestandsgebäude ist für den Rückbau von
für Fledermäuse möglicher Quartierbereiche an der Außenfassade der
Zeitraum September/Oktober am besten geeignet. In diesem Zeitraum ist die
Wochenstubenzeit der Fledermäuse beendet und sie befinden sich in der
Regel noch nicht im Winterquartier. Dadurch das Risiko einer Tötung bzw.
Verletzung von Fledermäusen minimiert werden. (vgl. Maßnahmen V 1).

  ja   nein
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Eine fachgerechte Umweltbaubegleitung (UBB) vor und während der
Abbrucharbeiten ist jedoch in jedem Fall nötig, da die Anwesenheit von
Fledermäusen in den Gebäudequartieren ganzjährig nicht vollständig
ausgeschlossen werden kann (vgl. Maßnahme V 2).

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wird das
Schädigungsrisiko so weit reduziert, dass es durch das Vorhaben nicht
signifikant erhöht wird.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser- , Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört
werden?
Bei dem Eingriffsbereich handelt es sich um ein relativ stark frequentiertes,
bereits stark verdichtetes Gebiet mit einer vorwiegenden Nutzung als Büro-
und Verwaltungsräumlichkeiten. Dennoch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es baubedingt sowie im Zuge der Neuordnung des Gebietes
vermehrt Beleuchtungsreinrichtungen eingesetzt werden. Durch die
zusätzliche Belastung durch Licht kann es zu einem Meideverhalten der
lichtempfindlichen Fledermäuse kommen.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Durch den Einsatz fledermausfreundlicher Beleuchtung sowie die
tageszeitliche Beschränkung des Baugeschehens kann der negative Einfluss
der Lichtemission minimiert werden (vgl. Maßnahme V 4).

  ja   nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig
vermieden?
Bei Umsetzung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen kommt es
vorhabensbedingt zu keiner erheblichen Störung.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen
Maßnahmen)
Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen
Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich!
weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“

  ja   nein

7. Zusammenfassung
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Zwergfledermaus in den Planunterlagen
dargestellt und berücksichtigt worden:
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Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung

CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen
Funktionsraum hinaus

Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen
werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,
ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL
nicht erfüllt!
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11.2.2 VÖGEL

Saatkrähe – Corvus frugilegus

Allgemeine Angaben zur Art
1. Schutzstatus und Gefährdung

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL

EU D HE
Rote Liste: LC * V
Trend (langfristig): ↗ ↑ →
Verantwortung:
Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema)

unbekannt günstig ungünstig-
unzureichend

ungünstig-
schlecht

EU:
https://eunis.eea.europa.eu/
Deutschland:
kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html)

Hessen
https://vswffm.de/index.php/downloads

3. Charakterisierung der betroffenen Art

Lebensraum/Ökologie: Die Saatkrähe ist in Deutschland eine Charakterart der Niederungslandschaften, wie der feuchten
von Weidegrünland geprägten Marschen oder der offenen Flusstäler und Börden mit fruchtbaren, tiefgründigen Böden
in Acker- und Grünlandnutzung. Nistmöglichkeiten findet der Koloniebrüter in meist hohen Baumgruppen, Feldgehölzen,
insbesondere Pappelbeständen und Alleen, oft in oder in der Nähe von Dörfern und Städten. Als Nahrungshabitate
werden im Siedlungsbereich vorzugsweise Grünflächen, ansonsten in Kolonienähe Acker oder kurzrasiges Grünland
genutzt (GEDEON et al. 2014).

Nest: Offenbrüter, Baumschicht (über 5 m über der Bodenoberfläche)

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i. d. nächsten Brutperiode:  ja  nein

Leitart: Friedhöfe (F1), Parks (F2)

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Balz
Brut
Jungenaufzucht
Empfindlichkeit
Allgemein: Verfolgung, Lebensraumveränderungen
Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: gering,

Stromtod an Freileitungen als Brutvogel: mittel, Stromtod an Freileitungen als Gastvogel: hoch,
Kollision an Straßen als Brutvogel: mittel, Kollision an Straßen als Gastvogel: mittel
Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: gering

Fluchtdistanz: <5-50 m
Straßenlärm: Fluchtdistanz: 50 m, Brutvogel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen (u. a.

Brutkolonien) (Gruppe 5)

4. Verbreitung Bestand
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Saatkrähe – Corvus frugilegus

Welt und Europa: Brutareal reicht von Spanien und den Britischen Inseln bis an den
Pazifik. Innerhalb Europas fehlt sie weitgehend in Fennoskandien, dem
Mittelmeerraum sowie in den Gebirgen.

EU
D

HE

5,8 Mio.-11 Mio. Reviere
105.000 Reviere

1.000-1.300 Reviere

Deutschland: In geeigneten Lebensräumen in ganz Deutschland lückig verbreitet mit deutlichem Schwerpunkt in den
Küsten- und Flussmarschen.

Hessen: Im Bereich von Rhein, Main und Kinzig, isoliertes Vorkommen an der Lahn.

Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet
nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen

Die Brutplätze der Art befinden sich in Form einer großen Saatkrähenkolonie mit etwa 80 Individuen im direkten Umfeld
des Plangebietes. Der Eingriffsbereich wird durch die Art aufgrund des geringen Angebotes geeigneter Nistmöglichkeiten
nur zur Nahrungssuche aufgesucht. Besetzte Nester gibt es dort nicht.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG
6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,

beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt)
Durch die Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen oder Baustraßen können
die Platanen, in denen die Saatkrähenkolonie nistet, geschädigt und so die
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Durch die Ausweisung von Baustelleneinrichtungsflächen ausschließlich
innerhalb des Plangebietes wird ein Eingriff in die Bruthabitate der Saatkrähe
vermieden und die Brutbäume erhalten (vgl. Maßnahme V 3).

  ja   nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)
Durch die o.g. Maßnahme bleibt das Brutplatzpotenzial nahe des UG für die
Saatkrähe erhalten.

  ja   nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden?   ja   nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
Wird in Gehölze eingegriffen, in denen Saatkrähen brüten, ist das Risiko der
Tötung und Verletzung von flugunfähigen Nestlingen oder Eiern nicht
auszuschließen. Adulte Tiere können dem Eingriff jederzeit ausweichen.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Durch die Ausweisung von Baustelleneinrichtungsflächen ausschließlich
innerhalb des Plangebietes wird ein Eingriff in die Bruthabitate der Saatkrähe

  ja   nein
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vermieden. Somit kommt es nicht zur Schädigung von Jungtieren oder Eiern
im Nest (vgl. Maßnahme V 3).

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wird das Tötungsrisiko
gänzlich reduziert.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden?
Nach Beginn der Bauarbeiten wird von einem Gewöhnungseffekt der Kolonie
ausgegangen, da sie sich jetzt schon in einem hoch belasteten Gebiet
befindet und damit aktuell schon sehr tolerant auf anthropogene Störungen
reagiert.
.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
  ja   nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig
vermieden?   ja   nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen
Maßnahmen)
Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen
Wenn JA:Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich!
weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“

  ja   nein

7. Zusammenfassung
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Saatkrähe in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung

CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen
Funktionsraum hinaus

Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen
werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen
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tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,
ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL
nicht erfüllt!
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Wanderfalke – Falco peregrinus

Allgemeine Angaben zur Art
1. Schutzstatus und Gefährdung

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL, Anhang I

EU D HE
Rote Liste: LC *
Trend (langfristig): ↑ ↑ ↑
Verantwortung:
Schutzstatus: streng geschützt nach EG 338/97 und BNatSchG

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema)

unbekannt günstig ungünstig-
unzureichend

ungünstig-
schlecht

EU:
https://eunis.eea.europa.eu/
Deutschland:
kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html)

Hessen
https://vswffm.de/index.php/downloads

3. Charakterisierung der betroffenen Art

Lebensraum/Ökologie: In Deutschland besiedelt der Wanderfalke unterschiedlichste Lebensräume wie strukturreiche
Kulturlandschaften und Siedlungsräume sowie wald- und gewässerreiche Gebiete von der Küste bis zu den Alpen. Als
Brutplatz präferiert die Art steil aufsteigende Felsformationen sowie Steinbrüche. Außerdem werden im Siedlungsraum
hohe, meist isoliert stehende Bauwerke wie Fernmelde-, Kraftwerks- und Wasser- oder Kirchtürme und im Außenbereich
auch Brücken oder Gittermasten als Niststandorte gewählt. An den Küsten kommt es zu Bruten in Kreideklippen, auf
unbewohnten Nordseeinseln und Sänden am Boden oder auf Seezeichen. Im Nordosten Deutschlands ist der
Wanderfalke Nachnutzer von Greifvogel- und Kolkrabennestern auf großen alten Bäumen (GEDEON et al. 2014).

Nest: ohne (eigenes) Nest, Felsen oder Baumschicht (über 5 m über der Bodenoberfläche)

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i. d. nächsten Brutperiode:  ja  nein

Leitart: Steinbrüche (G7)(,Nord-/ nordostdeutsches Tiefland [H1], Seenplatten in Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg [H2], Mittelgebirge [H5])

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Balz
Brut
Jungenaufzucht
Empfindlichkeit
Allgemein: Verfolgung
Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: mittel, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: gering,

Stromtod an Freileitungen als Brutvogel: hoch, Stromtod an Freileitungen als Gastvogel: mittel,
Kollision an Straßen als Brutvogel: mittel, Kollision an Straßen als Gastvogel: gering
Gefährdung als Brutvogel an WEA: hoch, Gefährdung als Gastvogel an WEA: mittel

Fluchtdistanz: 100-200 m
Straßenlärm: Fluchtdistanz: 200 m, Brutvogel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen (u. a.

Brutkolonien) (Gruppe 5)

4. Verbreitung Bestand
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Wanderfalke – Falco peregrinus

Welt und Europa: Mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten. EU
D

HE

22.500-26.600 Reviere
1.400 Reviere

120-140 Reviere

Deutschland: Hohe Dichten in den südwestdeutschen Mittelgebirgen, in Richtung Osten und Norden zunehmend lückig.

Hessen: Lückige Verbreitung mit höheren Dichten im südlichen Hessen.

Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet

nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen
In der 19. Techniketage des höchsten Bestandsgebäudes im UG wurde ein Brutplatz eines Wanderfalken-Pärchens
nachgewiesen. Neben der Nutzung als Brutplatz dient das Gebäude ebenfalls als Ruhestätte und Fraßplatz.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG
6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,

beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt)
Im Falle eines Abrisses des Hochhauses im Zuge der Neugestaltung des
Plangebietes das Bestandsgebäude, geht die Fortpflanzungs- und Ruhestätte
des Wanderfalken verloren.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
  ja   nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)
Die Funktion des Brutplatzes bleibt ohne vorgezogene Ausgleichmaßnahmen
im räumlichen Zusammenhang nicht bestehen.

  ja  nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden?
Während der Bauphase wird im unmittelbaren Umfeld eine alternative
Nistmöglichkeit geschaffen (vgl. Maßnahme CEF 1). Im Zuge des Neubaus soll
die Schaffung geeigneter Strukturen berücksichtigt werden, sodass für das
Wanderfalken-Pärchen nach Abschluss der Bauphase weitere
Nistmöglichkeiten vorhanden sind.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
Baubedingt kann es im Zuge des Gebäudeabbruchs zu Schädigungen an
flugunfähigen Jungtieren oder Eiern im Nest kommen. Die adulten Alttiere
können den Eingriffsbereich jederzeit verlassen.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein



ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG ZUM B-PLAN

„TZE ESCHBORN“ OFB Projektentwickling GmbH

24.07.2023 50

Durch eine Bauzeitenregelung (vgl. Maßnahme V 1) wird das Risiko einer
Tötung von Jungtieren oder Schädigung von Eiern verhindert. Adulte
Wanderfalken können den Eingriffsbereich zum Zeitpunkt des Abbruchs
jederzeit verlassen.

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wird das Tötungsrisiko
soweit reduziert, sodass es durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht wird.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden?
Durch den geplanten Abbruch der Bestandsgebäude kommt es baubedingt
zu einem erhöhten Risiko der Störung der Art.

  ja   nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
Durch eine Bauzeitenregelung (vgl. V 1) in Verbindung mit der Verlagerung
der regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätte auf ein anderes
Gebäude (Maßnahme CEF 1) kann das Risiko des Störungstatbestandes
während der Bauphase erheblich minimiert werden.

  ja   nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig
vermieden?
Da Wanderfalken nur am Brutplatz selbst störanfällig sind und dieser mit
Beginn der Abbrucharbeiten im UG nicht mehr zur Verfügung steht, ist eine
erhebliche Störung auszuschließen.

  ja   nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen
Maßnahmen)
Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen
Wenn JA:Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich!
weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“

  ja   nein

7. Zusammenfassung
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich des Wanderfalken in den Planunterlagen
dargestellt und berücksichtigt worden:

Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung

CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen
Funktionsraum hinaus
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Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen
werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,
ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL
nicht erfüllt!
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12 ANHANG 2: VEREINFACHTE TABELLARISCHE PRÜFUNG EUROPÄISCHER
VOGELARTEN MIT EINEM GÜNSTIGEN ODER NICHT BEWERTETEN ERHALTUNGS-
ZUSTAND IN HESSEN

Tabelle 7: Prüfung europäischer Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen

Deutscher
Name

Wissen-
schaftlicher
Name

Vor-
kommen

Schutz-
status n.

§ 7
BNatSchG

Status

Brutpaar-
bestand

in Hessen
(nach HGON

2010)

potenziell
betroffen
nach § 44
Abs. 1,Nr.

1-3
BNatSchG

Erläuterung zur
Betroffenheit

Hinweise auf
Vermeidungs-/

Kompensations-
Maßnahmen im

Rahmen der
Eingriffsregelung

Amsel
Turdus
merula

P b I
469.000-
545.000

1), 2), 3)

Beseitigung von pot.
Ruhe- und
Fortpflanzungsstätten
durch Gehölzerodung

4)

Elster Pica pica p b I
30.000-
50.000

1), 2), 3)
Revierzentren nur
außerhalb des
Geltungsbereichs

4)

Hausrot-
schwanz

Phoenicuru
s ochruros

n b I
58.000-
73.000

1), 2), 3a)

Beseitigung von Ruhe-
und
Fortpflanzungsstätten
durch Gehölzerodung

4

Rabenkrähe
Corvus
corone

n b I
120.000-
150.000

1), 2), 3)
Revierzentren nur
außerhalb des
Geltungsbereichs

4)

Ringeltaube
Columba
palumbus

n b I
129.000-
220.000

1), 2), 3)

Beseitigung von Ruhe-
und
Fortpflanzungsstätten
durch Gehölzerodung

4)

Straßentaube
Columba
livia f.
domestica

n b III
15.000-
20.000

1), 2), 3)

Beseitigung von Ruhe-
und
Fortpflanzungsstätten
durch Gehölzerodung

4)

1) Verbotstatbestand nicht von Relevanz, da durch die Bauzeitenregelung (Rodung und Abriss im Zeitraum vom 1.10. –  28.02.)
eine Vermeidung gegeben ist (vgl. Vermeidungsmaßnahme V 1 Zeitraum der Baufeldfreimachung).

2) Eine erhebliche Störung bezogen auf die Population tritt nicht ein, da die Arten einen guten Erhaltungszustand aufweisen,
welcher durch den Eingriff nicht gefährdet ist. Es kann zu einer Verlagerung der Revierzentren kommen, aber aufgrund der
hohen Vorbelastung und der Unempfindlichkeit der Arten (typische Siedlungsarten) sowie aufgrund der angrenzenden
gleichwertigen Strukturen wird sich diese nur minimal auswirken.

3) Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten ein.
3 a) Art nutzt regelmäßig dieselbe Fortpflanzungsstätte (mehrere Nester im Revier) an Gebäuden. Besiedelte Gebäude werden

abgerissen. Die Art befindet sich zwar in einem günstigen Erhaltungszustand und es gibt im Umfeld noch ein ausreichendes
Angebot an Gebäudestrukturen, in welches die Art im Zeitraum der Bauphase ausweichen kann. Die Anbringung spezieller
Nisthilfen für Halbhöhlenbrüter (Maßnahme CEF 3) an den Neubauten kompensiert jedoch den Verlust von (potenziellen)
Fortpflanzungsstätten.

4) Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang bleibt erfüllt. Grundsätzlich sind alle
oben genannten Arten in der Lage, kurzfristig in umliegende Biotopstrukturen auszuweichen.

Vorkommen: Status des Vorkommens im Planungsraum.
n = nachgewiesen
p = potenziell

Schutzstatus nach § 7 BNatSchG:
b = besonders geschützt,

    s = streng geschützt

Status: I = regelmäßiger Brutvogel
III = Neozoe / Gefangenschaftsflüchtling
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13 ANHANG 3: GESAMTARTENLISTEN

Tabelle 8: Artenlisten

Fledermäuse Rote Listen Schutz

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Kürzel BRD HE
EU

(27)
BArt
SchV

FFH-
RL

EG
338/97

§
7

Fledermäuse Chiroptera

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Eser 3 2 LC §§ IV A s

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus Vmur D 2 LC §§ IV A s

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Ppip - 3 LC §§ IV A s

Vögel Rote Listen Schutz

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Kürzel BRD HE
EU

(27)
BArt-
SchV

VSch-
RL

EG
338/97

§
7

Falken Falconiformes

Wanderfalke Falco peregrinus WF * - LC §§ I A s

Tauben Columbiformes

Ringeltaube Columba palumbus RT - - LC § 4(2) B b

Straßentaube Columba livia f. domestica ST - D LC § 4(2) B b

Sperlingsvögel Passeriformes

Amsel Turdus merula A - - LC § 4(2) B b

Elster Pica pica E - - LC § 4(2) B b

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros HR - - LC § B b

Haussperling Passer domesticus H * V LC § B b

Rabenkrähe Corvus corone RK - - LC § 4(2) B b

Saatkrähe Corvus frugilegus SA * V LC § 4(2) B b

Legende: Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Angaben zum Vorkommen der im
Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Tierarten

Gefährdung und Verantwortung

RL D Rote Liste Deutschland
RL HE Rote Liste Hessen
EU (27)  Rote Liste Europa (EU-Mitgliedsstaaten)

Gefährdungseinstufung:
1 = vom Aussterben bedroht
2 = stark gefährdet
3 = gefährdet
R = extrem selten
G =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes
V = Vorwarnliste
D = Daten unzureichend

Verantwortlichkeit (außer Vögel):
!! = Deutschland in besonders hohem Maße für den Erhalt verantwortlich
! = Deutschland in hohem Maße für den Erhalt verantwortlich
(!) = Deutschland in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich



ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG ZUM B-PLAN

„TZE ESCHBORN“ OFB Projektentwickling GmbH

24.07.2023 54

Verantwortung Vögel (RL HE)
!!!    =   Extrem hohe Verantwortung (Global gefährdete Arten oder Arten, deren Weltbestand >50 % in Europa

konzentriert ist)
!! = Sehr hohe Verantwortung (Arten, deren globale Population konzentriert in Europa vorkommt)
! = Hohe Verantwortung (in Hessen brüten mehr als 10 % des deutschen Bestands)

Sonstige Angaben:
II = nicht regelmäßig in Deutschland brütende Vogelarten (Vermehrungsgäste)
III = Neozoen, die vom Menschen angesiedelt wurden oder aus Gefangenschaftshaltung entkommen sind und im

Berichtszeitraum im Freiland brüteten

Aktueller Erhaltungszustand in Hessen/Deutschland:

günstig
ungünstig-unzureichend
ungünstig-schlecht
unbekannt

Europa (27)
VU = Vulnerable (gefährdet)
NT  = Near Threatened (Vorwarnliste)
LC = Least Concern (nicht gefährdet)

Schutzstatus

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)

§ = besonders geschützt
§§ = streng geschützt

EU - Fauna-Flora-Habitat - Richtlinie (FFH-RL)

II  = Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung laut FFH-RL, Anh. II, besondere
Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.
Der Schutz bezieht sich auf die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.

IV  = Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse laut FFH-RL, Anh. IV.
Der Schutz bezieht sich bezüglich der Tierarten auf alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der
Natur entnommenen Exemplaren dieser Arten; jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterung- und Wanderzeiten; jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von
Eiern aus der Natur; jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. Die FFH-Richtlinie
verbietet den Besitz, den Transport, den Handel oder Austausch und das Angebot zum Verkauf oder den Austausch
von aus der Natur entnommenen Exemplaren von Tierarten des Anhangs IV.

*  = prioritäre Art, für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund ihrer natürlichen Ausdehnung zu dem in Artikel 2
genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt.

EU - Vogelschutzrichtlinie (VS-RL)

Nach Artikel 5 der VS-RL ist es verboten wildlebende Vogelarten, die im Gebiet der EU heimisch sind absichtlich zu Töten
oder zu Fangen (ungeachtet der angewandten Methoden); ihre Nester und Eier absichtlich zu zerstören oder zu
beschädigen und ihre Nester zu entfernen; ihre Eier in der Natur zu sammeln oder zu besitzen (auch im leeren Zustand); sie
insbesondere während der Brut- und Aufzuchtszeit zu stören; Vögel der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden
dürfen, zu halten.

I    = Anhang I der VS-RL beinhaltet nach Artikel 4, Abs. 1, Arten, für die besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer
Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und
flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten.
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4(2)  = Nach Artikel 4, Abs. 2, der VS-RL treffen die Mitgliedsstaaten entsprechende Maßnahmen für die nicht in Anhang I
aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die
Mitgliedsstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der international bedeutsamen
Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.

EU - Artenschutzverordnung (EG 338/97, letzte Änderung durch EG 1320/2014)

A   = Arten, die im Anhang A der Verordnung aufgeführt sind, gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG als „streng
geschützt“.

B   = Arten, die im Anhang B der Verordnung aufgeführt sind, gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG als „besonders
geschützt“.

Bundesnaturschutzgesetz (§ 7)

b  = besonders geschützt

Besonders geschützt sind nach BNatSchG alle Arten, die laut BArtSchV als besonders geschützt gelten, alle
europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Arten, die im Anhang B der EG-Richtlinie
338/97 (letzte Änderung durch EG 1320/2014) aufgeführt sind.
Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verboten wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören.
Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

s  = streng geschützt

Streng geschützt sind alle Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie und im Anhang A der EG-Richtlinie 338/97
aufgeführt sind.
Zusätzlich zu den o.g. Verboten für die besonders geschützten Arten ist es nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert.


